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Beschluß
über die Ordnung für die Leitungstätigkeit der
Staats- und Wirtschaftsorgane unter extremen

Witterungsverhältnissen, insbesondere im Winter 
— Winterordnung —

vom 26. Juni 1969

Die „Ordnung für die Leitungstätigkeit der Staats
und Wirtschaftsorgane unter extremen Witterungs
verhältnissen, insbesondere im Winter — Winterord
nung —“ (Anlage) wird bestätigt.

Berlin, den 26. Juni 1969
Der Ministerrat 

der Deutschen Demokratischen Republik
S t о p h 

Vorsitzender

Anlage

zu vorstehendem Beschluß

Ordnung
für die Leitungstätigkeit der Staats- und 

Wirtschaftsorgane unter extremen
Witterungsverhältnissen, insbesondere im Winter 

— Winterordnung — —

I.

1. Die planmäßige Entwicklung der Volkswirtschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik erfordert 
im Interesse der allseitigen Planerfüllung bei ex
tremen Witterungsverhältnissen die Durchführung 
entsprechender vorbeugender und operativer Maß
nahmen in den Staats- und Wirtschaftsorganen, 
volkseigenen Betrieben, Kombinaten und Einrich
tungen.

2. Die Minister und die anderen Leiter der zentralen 
Staatsorgane, die Leiter der wirtschaftsleitenden 
Organe, die Vorsitzenden der örtlichen Räte sowie 
die Leiter der volkseigenen Betriebe, Kombinate 
und Einrichtungen sind bei Auftreten außer

gewöhnlicher Witterungsbedingungen für die Si
cherung der Kontinuität der Produktion, des Per
sonen- und Güterverkehrs sowie die Versorgung 
der Volkswirtschaft und Bevölkerung in ihrem Be
reich voll verantwortlich.

Dabei ist vorrangig die planmäßige Erfüllung der 
volkswirtschaftlich strukturbestimmenden Aufga
ben zu gewährleisten.

3. Zur weitgehenden Verhinderung von Störungen im 
Wirtschaftsablauf bei auftretenden extremen Wit
terungsverhältnissen haben die verantwortlichen 
Leiter die breite Mobilisierung der Bevölkerung, 
insbesondere aller Werktätigen in den Betrieben, 
Genossenschaften, Staats- und Wirtschaftsorganen 
und Einrichtungen, zu sichern.

Sie haben die Einbeziehung dieser Maßnahmen in 
den sozialistischen Wettbewerb sowie die breite 
Entfaltung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
zu organisieren.

4. Die verantwortlichen Leiter haben durch exakte 
Alarm- und Benachrichtigungspläne sowie Einsatz
dokumente eine kurzfristige Einsatzbereitschaft 
der erforderlichen Kräfte und Mittel in ihrem 
Verantwortungsbereich zu sichern.

Dabei sind weitestgehend die gemäß der Verord
nung vom 28. Februar 1963 über die Verhütung 
und Bekämpfung von Katastrophen (GBl. II S. 139) 
zu schaffenden Alarmierungs- und Einsatzdoku
mente zu verwenden.

Dazu gehört auch die Gewährleistung einer sofor
tigen Einsatzbereitschaft der durch Verträge bzw. 
Auflagen bereitzustellenden Kräfte und Mittel.

5. Die Minister, die anderen Leiter der zentralen 
Staatsorgane und die Vorsitzenden der Räte der 
Bezirke haben für ihre Bereiche, einschließlich der 
Investitionsbaustellen, für die Betriebe ihres Be
reiches verantwortlich sind, die spezifischen Auf
gaben und Schwerpunkte in einer Direktive fest
zulegen und diese jeweils bis zum 15. Mai des lau-


